
Der Verein Pro Dorfgaden Büelhof erlässt gestützt auf Art. 2 Abs. 2 
seiner Statuten vom 16.3.1993 sowie Art. 9 der Vereinbarung mit der 
politischen Gemeinde Altendorf vom 14.3.93 für die Begegnungs-
stätte Dorfgaden Büelhof folgendes Benützungsreglement:
 
1.
Die vom Verein Pro Dorfgaden Büelhof umgebauten oder neu- 
erstellten Bereiche des Dorfgadens Büelhof (im folgenden Dorfgaden 
genannt) dienen in erster Linie als Begegnungsstätte für die Bevöl-
kerung von Altendorf.
Sie können darüber hinaus auch auswärtigen Vereinen und Institu-
tionen für geschlossene oder öffentliche Veranstaltungen zur Verfü-
gung gestellt werden.

2.
Die ordnungsgemässe Benützung und Verwaltung des Dorfgadens 
wird vom Vorstand des Vereins Pro Dorfgaden Büelhof sichergestellt 
und überwacht.

3.
Der Vorstand des Vereins hat folgende Kompetenzen:
– Wahl eines Saalchefs und eines Hauswarts
– Ausarbeitung der Pflichtenhefte für Saalchef und Hauswart
– Ausarbeitung und Änderung des Betriebsreglements und der Ge-
bührenordnung, welche in allen Fällen vom Gemeinderat Altendorf 
zu genehmigen sind.

4.
An der einmal jährlich vom Verkehrsverein Altendorf durchgeführten 
Datenvereinbarungssitzung, zu der alle Dorfvereine eingeladen sind, 
wird auch die Belegung des Dorfgadens koordiniert.
Kann bei Datenüberschneidungen zwischen interessierten Dorfver-
einen keine Einigung erzielt werden, entscheidet der Vorstand des 
Vereins Pro Dorfgaden über die Belegung des Dorfgadens.

5.
Nach der Datenvereinbarung mit den Ortsvereinen kann der Vor-
stand des Vereins Pro Dorfgaden den Dorfgaden an den restlichen 
Daten belegen, wobei in erster Linie Interessierte aus Altendorf zu 
berücksichtigen sind.
Die Reservierung wird sodann in der Reihenfolge der Anmeldung 
vorgenommen.

6.
Zwischen dem Verein Pro Dorfgaden und dem Mieter wird sofort 
nach der prov. Reservierung ein Vertrag in 2-facher Ausfertigung ab-
geschlossen, der innert 14 Tagen nach Erhalt für beide Teile verbind-
lich zu unterzeichnen ist. Erst nach Vorliegen der unterzeichneten 
Verträge gilt die Reservierung als definitiv. Der Inhalt dieses Benüt-
zungsreglementes und die Gebührenordnung gelten als integrierte 
Bestandteile jedes Mietvertrages und werden durch die Unterschrif-
ten von den Vertragsparteien ausdrücklich anerkannt.

7.
Die Bezahlung der vertraglich festgesetzten Kosten für die Saalmiete 
ist im zugehörigen Mietvertrag definiert.

8. Benützungsgebühren:
Die Gebührentarife werden durch den Vorstand des Vereins Pro Dorf-
gaden festgelegt.

9.
In besonderen Fällen kann der Vorstand des Vereins Pro Dorfgaden 
Büelhof auf die Benützungsgebühren verzichten (bezieht sich nur auf 
die Räumlichkeiten).

10. Wirtschaftsführung:
Die Wirtschaftsführung ist in allen Räumen für alle Veranstaltungen 
ausschliesslich Sache des Mieters. Bezüglich der Getränkelieferungen 
gelten für sämtliche Mieter die zwischen dem Verein Pro Dorfgaden 
und den Lieferanten vereinbarten Verträge. Das Wirtschaftspatent 
für Gelegenheitswirtschaft wird dem Mieter zur Verfügung gestellt. 
Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass bei der Zubereitung und Vertei-
lung von Lebensmitteln grösste Ordnung und Reinlichkeit beachtet 
wird. Im übrigen gelten für den Mieter analog die Richtlinien für Ge-
legenheitswirtschaft.

11. Unterhaltungsgegenstände:
Unterhaltungsgegenstände aller Art, wie Schiess- oder Ballwerf-Bu-
den, Konsumationsstände, usw. dürfen nur mit schriftlicher Bewilli-
gung des Saalchefs betrieben werden.

12. Dekorationen:
Dekorationen dürfen nur mit besonderer Bewilligung des Saalchefs 
angebracht werden, wobei die feuerpolizeilichen Auflagen und Be-
dingungen zu beachten sind. Die Verwendung von Nägeln, Schrau-
ben, Klammern, usw. ist nur mit besonderer Bewilligung des Saal-
chefs erlaubt.

13. Werbung:
Für das Anbringen von Plakaten an Türen, Fenstern, Fassaden und 
Durchgängen sowie das Aufstellen von Plakat-Tafeln auf dem Vor-
platz ist die Bewilligung des Saalchefs erforderlich. Sofern und so-
weit informative Mitteilungen an das Publikum notwendig sind, ent-
scheidet der Saalchef über deren Plazierung.

14. Feuerpolizei/Hauswache:
Der Mieter hat die feuerpolizeilichen Vorschriften für Veranstaltun-
gen strikte zu erfüllen und die Kosten einer eventuellen Feuerwache 
zu übernehmen. Die Ausgänge sind stets frei zu halten.
Für besondere Anlässe können Ordnungskräfte verlangt werden. 
Entstehende Kosten gehen voll zu Lasten des Mieters.

15. Polizeibewilligungen und Aufführrechte:
Der Mieter hat auf eigene Kosten sämtliche polizeiliche Bewilligun-
gen (z.B. Tombola, Lotterie, Freinacht, Tanz, Musik, usw.) einzuholen 
und vor der Veranstaltung dem Saalchef vorzulegen. Auch die Ver-
antwortung hinsichtlich von Aufführungsrechten liegt ausschliesslich 
beim Mieter.

16. Aufsichtsrecht:
Der Saalchef oder die durch den Vorstand des Vereins Pro Dorfgaden 
bestimmte Aufsichtsperson hat Anrecht auf freien Eintritt zu sämt-

Benützungsreglement 
«Dorfgaden Büelhof»

1. Beim Eintreten in den Saal weissen Lichtschalter betätigen. 
 Die Grundbeleuchtung zum Einrichten des Saals ist aktiv.

2. Das Mischpult der Lichtanlage befindet sich neben der Bühne.

 Die beiden grauen Regler (23 und 24) ganz nach oben regeln.  

Übernahme Lichtanlage
Dorfgaden

3.  Nun kann die Grundbeleuchtung mit dem schwarzen Schalter  
 oberhalb des Mischpultes beendet werden. 
 Das Mischpult hat nun die Kontrolle über den Saal.   
 Das Licht kann individuell je nach Bedarf geregelt werden. 
 (siehe Anleitung auf Seite 2)

4.  Nach dem Anlass oberhalb des Mischpultes  
 den weissen Lichtschalter betätigen. 
 Nun ist die Grundbeleuchtung des Saals wieder aktiv, so wie am Anfang. 

5.  Auf dem Mischpult nun alle Regler auf „0“ stellen. 
 

5.  Beim verlassen des Saals beim Ausgang  
 den schwarzen Lichtschalter betätigen. 
 Nun sollte alles Licht gelöscht sein.  
 Ansonsten bitte nochmals das Mischpult kontrollieren.

 Bei Fragen zur Technik 079 640 04 70 (Stefan Klauser)



Galerie oben
Regler Ort

1 Galerie direkt
2 Galerie indirekt
3 Kleinküche
4 Galerie seitlich
5 Treppenlicht 
6 Galerie gesamt

Belegungsplan Mischpult

FLX S24

Der Verein Pro Dorfgaden Büelhof erlässt gestützt auf Art. 2 Abs. 2 
seiner Statuten vom 16.3.1993 sowie Art. 9 der Vereinbarung mit der 
politischen Gemeinde Altendorf vom 14.3.93 für die Begegnungs-
stätte Dorfgaden Büelhof folgendes Benützungsreglement:
 
1.
Die vom Verein Pro Dorfgaden Büelhof umgebauten oder neu- 
erstellten Bereiche des Dorfgadens Büelhof (im folgenden Dorfgaden 
genannt) dienen in erster Linie als Begegnungsstätte für die Bevöl-
kerung von Altendorf.
Sie können darüber hinaus auch auswärtigen Vereinen und Institu-
tionen für geschlossene oder öffentliche Veranstaltungen zur Verfü-
gung gestellt werden.

2.
Die ordnungsgemässe Benützung und Verwaltung des Dorfgadens 
wird vom Vorstand des Vereins Pro Dorfgaden Büelhof sichergestellt 
und überwacht.

3.
Der Vorstand des Vereins hat folgende Kompetenzen:
– Wahl eines Saalchefs und eines Hauswarts
– Ausarbeitung der Pflichtenhefte für Saalchef und Hauswart
– Ausarbeitung und Änderung des Betriebsreglements und der Ge-
bührenordnung, welche in allen Fällen vom Gemeinderat Altendorf 
zu genehmigen sind.

4.
An der einmal jährlich vom Verkehrsverein Altendorf durchgeführten 
Datenvereinbarungssitzung, zu der alle Dorfvereine eingeladen sind, 
wird auch die Belegung des Dorfgadens koordiniert.
Kann bei Datenüberschneidungen zwischen interessierten Dorfver-
einen keine Einigung erzielt werden, entscheidet der Vorstand des 
Vereins Pro Dorfgaden über die Belegung des Dorfgadens.

5.
Nach der Datenvereinbarung mit den Ortsvereinen kann der Vor-
stand des Vereins Pro Dorfgaden den Dorfgaden an den restlichen 
Daten belegen, wobei in erster Linie Interessierte aus Altendorf zu 
berücksichtigen sind.
Die Reservierung wird sodann in der Reihenfolge der Anmeldung 
vorgenommen.

6.
Zwischen dem Verein Pro Dorfgaden und dem Mieter wird sofort 
nach der prov. Reservierung ein Vertrag in 2-facher Ausfertigung ab-
geschlossen, der innert 14 Tagen nach Erhalt für beide Teile verbind-
lich zu unterzeichnen ist. Erst nach Vorliegen der unterzeichneten 
Verträge gilt die Reservierung als definitiv. Der Inhalt dieses Benüt-
zungsreglementes und die Gebührenordnung gelten als integrierte 
Bestandteile jedes Mietvertrages und werden durch die Unterschrif-
ten von den Vertragsparteien ausdrücklich anerkannt.

7.
Die Bezahlung der vertraglich festgesetzten Kosten für die Saalmiete 
ist im zugehörigen Mietvertrag definiert.

8. Benützungsgebühren:
Die Gebührentarife werden durch den Vorstand des Vereins Pro Dorf-
gaden festgelegt.

9.
In besonderen Fällen kann der Vorstand des Vereins Pro Dorfgaden 
Büelhof auf die Benützungsgebühren verzichten (bezieht sich nur auf 
die Räumlichkeiten).

10. Wirtschaftsführung:
Die Wirtschaftsführung ist in allen Räumen für alle Veranstaltungen 
ausschliesslich Sache des Mieters. Bezüglich der Getränkelieferungen 
gelten für sämtliche Mieter die zwischen dem Verein Pro Dorfgaden 
und den Lieferanten vereinbarten Verträge. Das Wirtschaftspatent 
für Gelegenheitswirtschaft wird dem Mieter zur Verfügung gestellt. 
Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass bei der Zubereitung und Vertei-
lung von Lebensmitteln grösste Ordnung und Reinlichkeit beachtet 
wird. Im übrigen gelten für den Mieter analog die Richtlinien für Ge-
legenheitswirtschaft.

11. Unterhaltungsgegenstände:
Unterhaltungsgegenstände aller Art, wie Schiess- oder Ballwerf-Bu-
den, Konsumationsstände, usw. dürfen nur mit schriftlicher Bewilli-
gung des Saalchefs betrieben werden.

12. Dekorationen:
Dekorationen dürfen nur mit besonderer Bewilligung des Saalchefs 
angebracht werden, wobei die feuerpolizeilichen Auflagen und Be-
dingungen zu beachten sind. Die Verwendung von Nägeln, Schrau-
ben, Klammern, usw. ist nur mit besonderer Bewilligung des Saal-
chefs erlaubt.

13. Werbung:
Für das Anbringen von Plakaten an Türen, Fenstern, Fassaden und 
Durchgängen sowie das Aufstellen von Plakat-Tafeln auf dem Vor-
platz ist die Bewilligung des Saalchefs erforderlich. Sofern und so-
weit informative Mitteilungen an das Publikum notwendig sind, ent-
scheidet der Saalchef über deren Plazierung.

14. Feuerpolizei/Hauswache:
Der Mieter hat die feuerpolizeilichen Vorschriften für Veranstaltun-
gen strikte zu erfüllen und die Kosten einer eventuellen Feuerwache 
zu übernehmen. Die Ausgänge sind stets frei zu halten.
Für besondere Anlässe können Ordnungskräfte verlangt werden. 
Entstehende Kosten gehen voll zu Lasten des Mieters.

15. Polizeibewilligungen und Aufführrechte:
Der Mieter hat auf eigene Kosten sämtliche polizeiliche Bewilligun-
gen (z.B. Tombola, Lotterie, Freinacht, Tanz, Musik, usw.) einzuholen 
und vor der Veranstaltung dem Saalchef vorzulegen. Auch die Ver-
antwortung hinsichtlich von Aufführungsrechten liegt ausschliesslich 
beim Mieter.

16. Aufsichtsrecht:
Der Saalchef oder die durch den Vorstand des Vereins Pro Dorfgaden 
bestimmte Aufsichtsperson hat Anrecht auf freien Eintritt zu sämt-
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Saal unten
Regler Ort

  7 Podest Eingang 
  8 Saal mitte direkt 
  9 Saal mitte indirekt
10 Saal seitlich
11 Vorraum Saal
12 Vorraum Tor

Scheinwerfer für Bühne
Regler Ort

13 4x PC
14 0 – 100 Profiler
15 Profiler Rot
16 Profiler Grün
17 Profiler Blau
18 Profiler Weiss

Bühne und Backstage
Regler Ort

19 Bühne vorne
20 Bühne hinten
21 Giebel ganzer Saal 
22 Reserve
23 Saal unten gesamt
24 Backstage

Bühne und Backstage

Galerie oben

Bei der Übernahme des Mischpultes, die Regler 23 und 24 betätigen.

Beim Verlassen des Saals alle Regler auf 0 stellen.



Galerie oben
Regler Ort DMX-Nummer Schaltgruppe

1 Galerie direkt 492, 494, 496 Gruppe H
2 Galerie indirekt 493, 495 Gruppe I
3 Kleinküche 482, 483 Gruppe J
4 Galerie seitlich 481 Gruppe K
5 Treppenlicht 503 Gruppe K 
6 Galerie gesamt

Saal unten
Regler Ort DMX-Nummer Schaltgruppe

  7 Podest Eingang 476 Gruppe A 
  8 Saal mitte direkt 507, 509, 511 Gruppe D 
  9 Saal mitte indirekt 506, 508, 510 Gruppe E
10 Saal seitlich 504, 505 Gruppe F
11 Vorraum Saal 480 Gruppe C
12 Vorraum Tor 501, 502 Gruppe B

Scheinwerfer für Bühne
Regler Ort DMX-Nummer Schaltgruppe

13 4x PC 1, 7, 8, 14 Vorbühne
14 0 – 100 Profiler 2, 9 Vorbühne
15 Profiler Rot 3, 10 Vorbühne
16 Profiler Grün 4, 11 Vorbühne
17 Profiler Blau 5, 12 Vorbühne
18 Profiler Weiss 6, 13 Vorbühne

Backstage
Regler Ort DMX-Nummer Schaltgruppe

19 Bühne vorne Bühne Spot Bühne
20 Bühne hinten Bühne Spot Bühne
21 Giebel ganzer Saal 493, 495, 506, 508, 510, 481 
22  Reserve
23 Saal unten gesamt 
24 Backstage 499, 500 Gruppe G

Belegungsplan Mischpult

FLX S24

Der Verein Pro Dorfgaden Büelhof erlässt gestützt auf Art. 2 Abs. 2 
seiner Statuten vom 16.3.1993 sowie Art. 9 der Vereinbarung mit der 
politischen Gemeinde Altendorf vom 14.3.93 für die Begegnungs-
stätte Dorfgaden Büelhof folgendes Benützungsreglement:
 
1.
Die vom Verein Pro Dorfgaden Büelhof umgebauten oder neu- 
erstellten Bereiche des Dorfgadens Büelhof (im folgenden Dorfgaden 
genannt) dienen in erster Linie als Begegnungsstätte für die Bevöl-
kerung von Altendorf.
Sie können darüber hinaus auch auswärtigen Vereinen und Institu-
tionen für geschlossene oder öffentliche Veranstaltungen zur Verfü-
gung gestellt werden.

2.
Die ordnungsgemässe Benützung und Verwaltung des Dorfgadens 
wird vom Vorstand des Vereins Pro Dorfgaden Büelhof sichergestellt 
und überwacht.

3.
Der Vorstand des Vereins hat folgende Kompetenzen:
– Wahl eines Saalchefs und eines Hauswarts
– Ausarbeitung der Pflichtenhefte für Saalchef und Hauswart
– Ausarbeitung und Änderung des Betriebsreglements und der Ge-
bührenordnung, welche in allen Fällen vom Gemeinderat Altendorf 
zu genehmigen sind.

4.
An der einmal jährlich vom Verkehrsverein Altendorf durchgeführten 
Datenvereinbarungssitzung, zu der alle Dorfvereine eingeladen sind, 
wird auch die Belegung des Dorfgadens koordiniert.
Kann bei Datenüberschneidungen zwischen interessierten Dorfver-
einen keine Einigung erzielt werden, entscheidet der Vorstand des 
Vereins Pro Dorfgaden über die Belegung des Dorfgadens.

5.
Nach der Datenvereinbarung mit den Ortsvereinen kann der Vor-
stand des Vereins Pro Dorfgaden den Dorfgaden an den restlichen 
Daten belegen, wobei in erster Linie Interessierte aus Altendorf zu 
berücksichtigen sind.
Die Reservierung wird sodann in der Reihenfolge der Anmeldung 
vorgenommen.

6.
Zwischen dem Verein Pro Dorfgaden und dem Mieter wird sofort 
nach der prov. Reservierung ein Vertrag in 2-facher Ausfertigung ab-
geschlossen, der innert 14 Tagen nach Erhalt für beide Teile verbind-
lich zu unterzeichnen ist. Erst nach Vorliegen der unterzeichneten 
Verträge gilt die Reservierung als definitiv. Der Inhalt dieses Benüt-
zungsreglementes und die Gebührenordnung gelten als integrierte 
Bestandteile jedes Mietvertrages und werden durch die Unterschrif-
ten von den Vertragsparteien ausdrücklich anerkannt.

7.
Die Bezahlung der vertraglich festgesetzten Kosten für die Saalmiete 
ist im zugehörigen Mietvertrag definiert.

8. Benützungsgebühren:
Die Gebührentarife werden durch den Vorstand des Vereins Pro Dorf-
gaden festgelegt.

9.
In besonderen Fällen kann der Vorstand des Vereins Pro Dorfgaden 
Büelhof auf die Benützungsgebühren verzichten (bezieht sich nur auf 
die Räumlichkeiten).

10. Wirtschaftsführung:
Die Wirtschaftsführung ist in allen Räumen für alle Veranstaltungen 
ausschliesslich Sache des Mieters. Bezüglich der Getränkelieferungen 
gelten für sämtliche Mieter die zwischen dem Verein Pro Dorfgaden 
und den Lieferanten vereinbarten Verträge. Das Wirtschaftspatent 
für Gelegenheitswirtschaft wird dem Mieter zur Verfügung gestellt. 
Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass bei der Zubereitung und Vertei-
lung von Lebensmitteln grösste Ordnung und Reinlichkeit beachtet 
wird. Im übrigen gelten für den Mieter analog die Richtlinien für Ge-
legenheitswirtschaft.

11. Unterhaltungsgegenstände:
Unterhaltungsgegenstände aller Art, wie Schiess- oder Ballwerf-Bu-
den, Konsumationsstände, usw. dürfen nur mit schriftlicher Bewilli-
gung des Saalchefs betrieben werden.

12. Dekorationen:
Dekorationen dürfen nur mit besonderer Bewilligung des Saalchefs 
angebracht werden, wobei die feuerpolizeilichen Auflagen und Be-
dingungen zu beachten sind. Die Verwendung von Nägeln, Schrau-
ben, Klammern, usw. ist nur mit besonderer Bewilligung des Saal-
chefs erlaubt.

13. Werbung:
Für das Anbringen von Plakaten an Türen, Fenstern, Fassaden und 
Durchgängen sowie das Aufstellen von Plakat-Tafeln auf dem Vor-
platz ist die Bewilligung des Saalchefs erforderlich. Sofern und so-
weit informative Mitteilungen an das Publikum notwendig sind, ent-
scheidet der Saalchef über deren Plazierung.

14. Feuerpolizei/Hauswache:
Der Mieter hat die feuerpolizeilichen Vorschriften für Veranstaltun-
gen strikte zu erfüllen und die Kosten einer eventuellen Feuerwache 
zu übernehmen. Die Ausgänge sind stets frei zu halten.
Für besondere Anlässe können Ordnungskräfte verlangt werden. 
Entstehende Kosten gehen voll zu Lasten des Mieters.

15. Polizeibewilligungen und Aufführrechte:
Der Mieter hat auf eigene Kosten sämtliche polizeiliche Bewilligun-
gen (z.B. Tombola, Lotterie, Freinacht, Tanz, Musik, usw.) einzuholen 
und vor der Veranstaltung dem Saalchef vorzulegen. Auch die Ver-
antwortung hinsichtlich von Aufführungsrechten liegt ausschliesslich 
beim Mieter.

16. Aufsichtsrecht:
Der Saalchef oder die durch den Vorstand des Vereins Pro Dorfgaden 
bestimmte Aufsichtsperson hat Anrecht auf freien Eintritt zu sämt-
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